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Warnung vor Bahndieben / Prenez garde aux voleurs

FAHRGELD ZURUCK

Warum sich die Reisefreude verderben lassen, wenn
sich das Billet fiir den nachtriglich geinderten Reise-
plan nicht mehr verwenden lidsst? Ich 16se einfach ein
neues Billet und lasse mir das nicht voll ausgeniitzte
Billet riickerstatten. Das ist durchaus keine kompli~
zierte, zeitraubende Sache, und ich erleide dank der
sehr entgegenkommenden Bestimmungen iiber die Fahr-
geldriickerstattung nur eine minime Einbusse. Grund-
satz der Riickerstattung ist ndmlich der: es wird der
Reisende so gestelle, wie wenn er von Anfang an das
Billet gelost hatte, das er nun fir seinen geinderten
Reiseplan benotigt. Wenn ich mit meinem Retourbillet
erst nach Ablauf der zehntigigen Giiltigkeitsdauer die
Riickreise ausfiihren will, so erhalte ich dementspre-
chend nicht die Hilfte des bezahlten Fahrpreises zuriick,
sondern die Differenz zwischen dem ausgelegten Betrag
fiir das Retourbillet und dem Preis einfacher Fahrt fiir
die Hinreise. Fiir den Miihewalt der Riickerstattung
wird eine kleine Gebiihr berechnet: 10 °/0 des Riick-
erstattungsbetrages, wenigstens 20 Cts., hochstens aber

2 Franken.

Angenommen, ich sei mit einem Retourbillet 111. Klasse
von Bern nach Lausanne gereist, dehne aber entgegen
meiner urspriinglichen Absicht meinen Besuch auf 14
Tage aus, so wird mir auf mein Verlangen bei der
Billetausgabestelle in Lausanne nach folgender Berech-
nung Fahrgeldriickerstattung geleistet:

Preis des Retourbillets mit Schnellzugszu~

Sschlag il ieaes i mb e st st Fr. 13.80
Preis des einfachen Billets mit Schnellzugs-
zuschlagiatiasniaidia L it i ol s 8- 35
Fahrpreisunterschied . . . . . . . Fr. 5.45
hiervon 10 %0 fiir den Miithewalt . . . » —.55
Riickerstattungsbetrag Fr. 4.90

Meine Reise stellt sich demnach nur um die Gebiihr
von 55 Cts. teurer, als wenn ich mich von Anfang an
auf einen 14 tigigen Aufenthalt in Lausanne eingestellt
hitte.

In entsprechender Weise erhalte ich Riickerstattung,
wenn ich wegen Anderung des Reiseplanes ein Rund-
fahrtbillet nicht voll ausniitzen kann. Dabei wird fiir
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die tatsichlich befahrenen Strecken nur die ermissigte
Rundfahrttaxe in Anrechnung gebracht, wenn fiir diese
Strecken (unter allfilliger Beriicksichtigung der hinzu-
gelosten gewdohnlichen Billets) ebenfalls ein Rundfahrt-
billet zusammenstellbar gewesen wire.

Was habe ich zu tun, um die Fahrgeldriickerstattung
zu erhalten? Wie bereits gesagt, es ist keine kompli-
zierte, zeitraubende Angelegenheit. Wenn es sich um
ein nicht voll ausgeniitztes, einfaches Billet, oder um
ein Retourbillet handelt, so erfolgt die Riickerstattung
bei den Bi]letausgabestellen der Stationen, und zwar
ohne dass ich ein schriftliches Gesuch stelle. Ich brauche
den Fall nur miindlich darzulegen, und die Sache wird
sofort erledigt. Handelt es sich dagegen um andere
Fahrausweise, wie z. B. zusammenstellbare Rundfahrt-
billette, so ist das Gesuch um Riickerstattung an die
der Bahnverwaltung angegliederten Reklamationsdienste
zu richten: bei den SB B: in Bern an den Kommer-
ziellen Dienst, Sektion Personenverkehr: in Lausanne,
Luzern und Ziirich an die Tarifbeamten der Kreis-
direktionen: in Basel an die Kommerzielle Hauptagentur
und in St. Gallen an die Betriebsinspektion. Begreif-
licherweise kann der Mangel der Durchlochung nicht
ohne weiteres als Nachweis der Nichtbeniitzung des
Billets betrachtet werden. Der Reisende lidsst sich da-
her die Nichtbeniitzung durch die Station bestitigen,
von der aus die Reise mit dem urspriinglich gelGsten

Billet nicht mehr fortdesetzt wird, und zwar muss diese
Bestitigung jedenfalls innerhalb der Giiltigkeitsdauer des
Billets eingeholt werden. Eine solche Bestitigung eriibrigt
sich indessen bei dem erwihnten Fall des fiir die Riickreise
nicht mehr beniitzbaren Retourbillets, wenn die Riick~
erstattung auf der Bestimmungsstation der Hinfahrt
innerhalb der Giiltigkeit des Billets nachgesucht wird.
— Wenn ich genétigt bin, meinen Reiseplan zu idndern,
nachdem ich die Fahrt bereits begonnen oder das Billet
wenigstens in der Tasche habe, werde ich im weitern
auch daran denken, dass in bestimmten Fillen die Mog-
lichkeit besteht, das Billet fiir eine andere Route um-
schreiben zu lassen: nihere Angaben hieriiber ein an-
deres Mal. Hingegen sei noch ein weiterer Fall erwihnt,
der zum Trost des Reisenden ebenfalls durch Riick-
erstattung eine angenehme Losung findet. Mehr als man
denkt, kommt es vor, dass ein Reisender sein Billet als
verloren glaubt und es erst wieder findet, wenn er
inzwischen ein anderes gelost hat. Offenbar spielt da
ein bisschen Reisefieber mithinein. In diesen Fillen
vergiitet die Bahn dem Reisenden den Betrag, den er
fiir das neue Billet bezahlt hat. Um dies nachweisen
zu konnen, wird der Reisende in der Freude iiber das
wiedergefundene Billet nicht vergessen, den Kondukteur
um Uberlassung des neugelosten Billets zu ersuchen.
Er wird sicher auch den Vorsatz fassen, in Zukunft
besser auf sein Billet zu achten. F.
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Reise- und Transportgesellschaft

Sitz ZURICH
Bahnhofstrasse 80

Vertreter in: BASEL — LAUSANNE — LUGANO —
LOCARNO — GENF — LUZERN — ST.GALLEN




	Fahrgeld zurück

